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3. Auflage

Die prüfungsrelevanten Themen der in der Prüfungsordnung 
als verwaltungsrechtliche Prüfungsgebiete ausgewiesenen 
Materien des Polizeirechts, Kommunalrechts, Baurechts, 
 Straßenrechts, Immissionsschutzrechts, Gewerbe- und Gast-
stättenrechts, Versammlungsrechts und Verwaltungsprozess-
rechts werden zunächst jeweils in einem geschlossenen Teil 
anhand der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg dargestellt. Anschließend werden die 
typischen Problemkonstellationen in – meist an Original-
examensklausuren angelehnten – Fällen vertieft, die mit einer 
ausführlichen Musterlösung die Möglichkeit geben, das Ver-
ständnis zu schulen und die Argumentationsstrukturen zu 

üben. Angesichts der überragenden Klausurbedeutung sind 
schließlich auch die zentralen Klausurprobleme des Verwal-
tungsprozessrechts in einem eigenen Teil abgehandelt. Die 
3. Auflage behandelt nunmehr auch das Immissionsschutz-
recht, das Gewerbe- und Gaststättenrecht sowie das Ver-
sammlungsrecht.
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